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Bebauungsplan Nr. 20 „Dorfplatz Nienhof“, 1. Änderung, M 1 : 1.000 
 

  

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. Seite 576) – 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.02.2018 (Nds. GVBl. S. 22) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 Seite 58) – zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 4.5.2017 (BGBl. I S. 1057) 
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TEXTLICHE FESTSETZUNG 
 
Flächen, die von einer Bebauung freizuhalten sind, sind von baulicher Nutzung, Aufschüttungen 
sowie Bewuchs und Einfriedungen freizuhalten (gemäß § 9 (1) Nr. 10 und Nr. 25 BauGB). 
 
 

HINWEISE 
 
1. Zum Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gehölzbrütender Vogelarten ist für die 

erforderliche Beseitigung von Wald- bzw. Gehölzbeständen die Frist gemäß § 39 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG einzuhalten oder anderweitig sicherzustellen, dass solche Stätten oder auch Indivi-
duen nicht betroffen sind. 

 Gleiches gilt für das Vorkommen von Lebensraumstrukturen für Fledermäuse, soweit relevant. 
 
3. Mit Inkrafttreten dieser Bebauungsplanänderung werden die Festsetzungen des Bebauungs-

planes Nr. 20 „Dorfplatz Nienhof“ unwirksam, soweit sie durch den räumlichen 
Geltungsbereich dieser 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 überlagert werden. 
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Präambel 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) und des § 58 Abs. 2 des Nds. Kommunal-
verfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils zuletzt geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Langlingen diesen Bebauungsplan Nr. 20 „Dorfplatz Nienhof“, 
1. Änderung (gemäß § 13a BauGB), bestehend aus der Planzeichnung und der vorstehenden 
Textlichen Festsetzung als Satzung beschlossen. 
 
Langlingen, den  
                                                         Siegel 
 
 
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 
 

Aufstellungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Langlingen hat in seiner Sitzung am            die Aufstellung der 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Dorfplatz Nienhof“ beschlossen. Der Auf-
stellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am            ortsüblich bekanntgemacht worden.  
 
Langlingen, den  
                                                         Siegel 
 
 
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 
 

Planverfasser 
 
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom  
 
Hannover im April 2020 
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Öffentliche Auslegung 
 
Der Rat der Gemeinde Langlingen hat dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 
„Dorfplatz Nienhof“ mit Begründung am            zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind am            ortsüblich bekanntgemacht worden.  

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Dorfplatz Nienhof“ mit Begründung 
hat vom            bis            gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  
 
Langlingen, den  
                                                         Siegel 
 
 
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 
 

Öffentliche Auslegung mit Einschränkung 
 
Der Rat der Gemeinde Langlingen hat in seiner Sitzung am dem geänderten Entwurf der 
1. Änderung des Bebauungsplanes mit Begründung zugestimmt und die erneute öffentliche 
Auslegung mit Einschränkungen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 bzw. Satz 4 BauGB und mit einer 
verkürzten Auslegungszeit gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 
erneuten öffentlichen Auslegung wurden am            ortsüblich bekanntgemacht.  
 
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes mit Begründung hat 
vom            bis            gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegen.  
 
Den von der Planänderung Betroffenen wurde mit Schreiben vom            Gelegenheit zur 
Stellungnahme bis zum gegeben.  
 
Langlingen, den  
                                                         Siegel 
 
 
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 
 

Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Langlingen hat den Bebauungsplan Nr. 20 „Dorfplatz Nienhof“, 1. Ände-
rung, nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am            als 
Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.  
 
Langlingen, den  
                                                         Siegel 
 
 
   Bürgermeister 
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Inkrafttreten 
 
Der Satzungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Dorfplatz Nienhof“ ist 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am            im Amtsblatt für den Landkreis Celle bekanntgemacht 
worden.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 20 „Dorfplatz Nienhof“, 1. Änderung, ist damit am            rechtsverbindlich 
geworden.  
 
Langlingen, den  
                                                         Siegel 
 
 
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 
 

Frist für Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
 
1.  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis der 1. Änderung des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und  

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs  
 
sind nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 20 „Dorfplatz Nienhof“ schriftlich gegenüber der Gemeinde Langlingen unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden (§ 215 BauGB).  
 
Langlingen, den  
                                                         Siegel 
 
 
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 
 
Anmerkung: *) Nichtzutreffendes streichen  
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BEGRÜNDUNG 
 
 
1. Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Gemeinde Langlingen hat die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 
„Dorfplatz Nienhof“ beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Der Planbereich dieser Änderung befindet sich in der Ortsmitte des Ortsteils Nienhof. Er 
wird auf dem Deckblatt dieser Bebauungsplanänderung mit Begründung im Maßstab 
1:5.000 dargestellt. 

 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Regionale Raumordnungsplanung 

Nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Landkreis Celle 
befindet sich der Planbereich zeichnerisch innerhalb der „in rechtskräftigen F-Plänen aus-
gewiesen Bauflächen“. Im südlich angrenzenden Mühlrebenweg wird ein regional bedeut-
samer Radwanderweg dargestellt. 

Textlich wird ausgeführt, dass für Orte ohne zentralörtliche Funktion eine angemessene 
Eigenentwicklung möglich ist. Dabei seien zunächst die Möglichkeiten der Innenentwick-
lung auszuschöpfen. 

Der Entwurf des neuen RROP 2016 enthält für die Ortslage Nienhofs keine besondere 
zeichnerische Darstellung. 

Ziele und Grundsätze der Raumordnung werden durch den Inhalt der vorliegenden Bebau-
ungsplanänderung unterstützt. 

 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Dorfplatz Nienhof“ 
berichtigte Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel, zu der die Gemeinde Lang-
lingen gehört, stellt für den Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung 
eine Wohnbaufläche sowie eine Fläche für den Gemeinbedarf mit den Symbolen für 
Feuerwehr, Dorfgemeinschaftshaus, Spielanlagen und Abwasseranlage dar. 

Ein Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan mit eingearbeiteter damaliger Berichtigung 
wird im Folgenden im Maßstab 1:5.000 dargestellt. Aufgrund der heutigen Planung wird 
eine weitere Berichtigung erforderlich, für die die Samtgemeinde Flotwedel zuständig ist 
und die ebenfalls im Folgenden im Maßstab 1:5.000 dargestellt wird. 
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Ausschnitt bisheriger Flächennutzungsplan, M 1 : 5.000 
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Flächennutzungsplan, Berichtigung, M 1 : 5.000 
 

  

Gesetzesbezüge 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. 
I Seite 3634) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBI. Seite 576) – zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.10.2019 
(Nds. GVBl. S. 309) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 Seite 58) – 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4.5.2017 (BGBl. I S. 1057) 
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2.3 Bisherige Bebauungsplanung 

Der Bebauungsplan beinhaltet bislang für den Bereich seiner 1. Änderung ein Allgemeines 
Wohngebiet, das bei einer Grundflächenzahl von 0,3 eingeschossig in offener Bauweise 
bebaut werden darf. Entlang des nördlich benachbart vorhandenen Grabens ist eine Fläche 
festgesetzt, die von der Bebauung freizuhalten ist. Ansonsten ist eine Mindestbepflanzung 
der Baugrundstücke vorgeschrieben. 

Im Südosten des Änderungsbereiches ist innerhalb der dort festgesetzten Fläche für den 
Gemeinbedarf eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen, innerhalb der der gesetzlich geschützte Bio-
toptyp „Silbergras- und Sandseggen-Pionierrasen“ zu erhalten ist. Eingriffe sind dort nicht 
zulässig; die Fläche darf nicht als Lagerfläche genutzt werden. Weitere Beschattung ist 
ebenfalls nicht zulässig. 

 
2.4 Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung) 

Hierzu wird auf den „Beitrag zur Berücksichtigung der Umweltbelange in der Abwägung“ 
verwiesen, der durch den Landschaftsarchitekten Mextorf, Hessisch-Oldendorf, erarbeitet 
wurde, und der dieser Begründung als ihr gesonderter Teil beigefügt wird. 

 
 
3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Die vorliegende Änderung basiert auf zwei neuen Planzielen. 

Zum einen soll im Nordwesten der vorhandene Bolzplatz vergrößert und dafür verlegt 
werden, so dass die bisherige Bolzplatzfläche renaturiert werden kann. Mit dem neuen 
Bolzplatz soll für den Gemeinbedarf eine Verbesserung des Angebots für die weitere 
Gemeinschaftsnutzung in der Ortsmitte Nienhofs erreicht werden. Nachdem Anlagen für 
sportliche Zwecke laut Baunutzungsverordnung in Allgemeinen Wohngebieten allgemein 
zulässig sind, ist ein Bolzplatz im vorhandenen Umfeld, das durch Wohnen und durch 
gemeinschaftliche und öffentliche Nutzungen wie Dorfgemeinschaftshaus, Spielplatz und 
Feuerwehr geprägt ist, eine sinnvolle Ergänzung zentraler dörflicher Einrichtungen. Es 
müssen im Innenbereich auch Flächen für gemeinschaftliche und zentrale Nutzungen 
möglich sein, auch wenn dafür Wohnnutzungen an anderer Stelle neu angelegt ermöglicht 
werden müssen. Die Freihaltung des Uferrandstreifens des nördlichen Grabens bleibt 
davon unberührt. 

Das im Bebauungsplan bislang als zu erhalten festgesetzte Biotop „Silbergras- und Sand-
seggen-Pionierrasen“ wird an anderer Stelle ersetzt, so dass der hierfür reservierte Bereich 
in die allgemein nutzbare Fläche für Gemeinbedarf einbezogen werden kann. 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung dient der Innenentwicklung im Sinne des 
§ 13a (1) BauGB, ohne dass eine zulässige Grundfläche, die den Grenzwert nach § 13a (1) 
Nr. 1 BauGB überschreiten würde, festgesetzt wird. 

Eine Beeinträchtigung von besonders geschützten Arten oder deren Lebensstätten ist 
durch die Planung nicht zu erwarten bzw. wurde bereits im Vorfeld ausgeglichen. Die 
Änderung kann somit im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Von einer Umwelt-
prüfung mit anschließendem Umweltbericht wird gemäß § 13 (3) BauGB abgesehen. 
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Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 20 „Dorfplatz Nienhof“, M 1 : 1.000 
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4. Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen 
 
4.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Geltungsbereich dieser Bebauungs-
planänderung nicht bekannt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung hat mitgeteilt, dass derzeit vorliegende Luftbilder 
nicht vollständig ausgewertet wurden. Es wurde keine Sondierung und keine Räumung 
durchgeführt, so dass der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel bestehe. 

 
5.2 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Planbereiches ist sichergestellt.  
 
5.3 Städtebauliche Werte 

Der Änderungsbereich hat eine Größe von 0,8220 ha 

davon waren bislang: 
Allgemeines Wohngebiet 0,7106 ha 
Fläche für Gemeinbedarf mit Biotop 0,0929 ha 
Private Verkehrsfläche 0,0185 ha 

zukünftig werden festgesetzt: 
Allgemeines Wohngebiet 0,4916 ha 
Fläche für Gemeinbedarf ohne Biotop 0,2972 ha 
Private Verkehrsfläche 0,0332 ha 

 
 
Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit der 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 20  

„Dorfplatz Nienhof““ 

vom 5.7.2021 bis einschließlich 6.8.2021 

gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Gemeinde Langlingen 
beschlossen. 

Langlingen, den  

 
                                                    Siegel 

 
   Bürgermeister 
 


